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Neue Gutachterausschuss-Gebührenordnung
zum 1. Januar 2004
Zum 1. Januar 2004 trat die neue Gutach-
terausschuss-Gebührenordnung vom 19.
November 2003 in Kraft. Sie ersetzt die
Gebührenordnung aus dem Jahr 1999, die
in der Zwischenzeit lediglich im Zusam-
menhang mit der Euro-Einführung geän-
dert wurde.

Eine Novellierung der Gebührenordnung
von 1999 war insbesondere aus folgenden
Gründen erforderlich:

· Ausgleich der Gebührenkürzung auf-
grund der Euro-Umstellung (Gebühren
wurden damals im Verhältnis 2:1 umge-
rechnet)

· Berücksichtigung der Personalkosten-
steigerungen

· allgemeine Erhöhung der Einnahmen
zur Verbesserung des Kostendeckungs-
grads

Hierzu wurden die Gebührensätze im
Durchschnitt um rund 10 bis 15 % erhöht.
Während in Einzelfällen auf eine Gebüh-
renerhöhung verzichtet wurde (z.B. Aus-
künfte aus der Kaufpreissammlung), er-
folgte in anderen Fällen aufgrund der deut-
lichen Qualitätssteigerung in den letzten
Jahren eine Gebührenerhöhung (Grund-
stücksmarktberichte, Bodenrichtwertkar-
ten). Mündliche Bodenrichtwertauskünfte
dagegen sind jetzt generell gebührenfrei.

Die nach der Gebührenordnung von
1999 für die meisten Gutachten anzuwen-
denden Gebührenstaffeln A und B ein-
schließlich ihrer ergänzenden Regelungen
wurden mit geringfügigen Änderungen und

Ergänzungen nun direkt in den Gebühren-
tarif integriert. Die Gebühren für die Erstat-
tung von Gutachten wurden um rund 5 %
erhöht.

Außerdem wurden neue Tarifstellen für
die Anhörung des Gutachterausschusses
bei Verhandlungen vor der Enteignungsbe-
hörde, für die Erstellung von Auszügen aus
dem Grundstücksmarktbericht und für
Grundstücksmarktberichte und Boden-
richtwertkarten zurückliegender Jahre ein-
geführt.

Die neue Gutachterausschuss-Gebühren-
ordnung ist im Gesetz- und Verordnungs-
blatt Teil II S. 678 und im Internet unter
www.vermessung.brandenburg.de veröf-
fentlicht.

(Wolfram Wagner, MI, Potsdam)


